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Beitragsordnung des Vereins 

Gesundheitsforum Lohmar e.V. 

 
§ 1  Geltungsbereich 
§ 2  Beitragspflicht 
§ 3  Verwendung der Gelder 
§ 4  Inkrafttreten 
§ 5  Änderung der Beitragsordnung 

 

§ 1 Geltungsbereich 

Die Beitragsordnung gilt gemäß ihrer Satzung für die Mitglieder des Gesundheitsforum 
Lohmar e.V. 
   

§ 2 Beitragspflicht 

1. Jedes Mitglied hat einen Mitgliedsbeitrag an den Verein zu entrichten. Der 
Jahresbeitrag ist innerhalb von vier Wochen nach der Aufnahmebestätigung fällig. 
Unabhängig vom Beitrittstermin gilt der Mitgliedsbeitrag jeweils für das laufende 
Kalenderjahr. Neumitglieder überweisen den ersten Beitrag auf das Vereinskonto 
selbst. Für die Folgebeiträge wird aus Kostengründen das Lastschriftverfahren 
empfohlen. Stichtag für die Abbuchung der Folgebeiträge ist jeweils der 1. Februar 
eines Jahres. 

2. Die außerordentlichen Mitglieder und Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht 
befreit. 

3. Die Höhe des Mitgliedsbeitrages beträgt für: 
a) natürliche und juristische Personen € 60,00 / Jahr                                                   
b) für korporative Mitglieder € 240,00 / Jahr 

4. Beginnt die Mitgliedschaft nicht am 1. Januar eines Kalenderjahres, sind für jeden 
Mitgliedsmonat für: 
a) natürliche und juristische Personen € 5,00 / Kalendermonat 
b) für korporative Mitglieder € 20,00 / Kalendermonat zu entrichten. 

5. Die Mitgliedsbeiträge für den Zeitraum vom Beginn der Mitgliedschaft bis zum Ablauf 
des Kalenderjahres sind am 15. des Folgemonats in dem die Mitgliedschaft beginnt 
fällig. 
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§ 3 Verwendung der Gelder 

Die Beitragsgelder sind für die Erfüllung der Aufgaben des Vereins gemäß der geltenden 
Satzung zu verwenden. 
   

§ 4 Inkrafttreten 

Diese Beitragsordnung tritt nach ihrer Beschlussfassung durch den Vorstand des Vereins 
vom 19. September 2007 in Kraft und wird auf der nächsten ordentlichen 
Mitgliederversammlung als Tagesordnungspunkt vorgestellt. 
  

§ 5 Änderung der Beitragsordnung 

Eine Änderung der Beitragsordnung bedarf der einfachen Mehrheit der 
Mitgliederversammlung. 
  
   

Lohmar, den 19. September 2007 
 

1. Vorsitzender 
 
Dr. oec.troph. Jörg Quade     
 
 
2. Vorsitzender 
 
Rolf Hering       
 
 
Schriftführerin 
 
Dr. oec.troph. Reinhild Quade    
 
 
Rechnungsführendes Vorstandsmitglied 
 
Daisy Wittwer-Hering      

 

 

 

 


